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§ 18 

Hauptversammlung – Teilnahme  

 

(2) Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz am 

Nachweisstichtag durch eine Depotbestätigung 

gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens 

am dritten Werktag vor der Hauptversammlung 

unter der in der Einberufung hiefür mitgeteilten 

Adresse zugehen muss, nachzuweisen. 

 

 

 

 

§ 18 

Hauptversammlung – Teilnahme  

 

(2) Aktionäre, die an der Hauptversammlung 

teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, 

müssen ihren Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag 

gegenüber der Gesellschaft rechtzeitig 

nachweisen. Für den Nachweis des 

Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der 

Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor 

der Hauptversammlung unter der in der 

Einberufung hiefür mitgeteilten Adresse zugehen 

muss, erforderlich. Die Einzelheiten für die 

Übermittlung der Depotbestätigungen werden 

zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. 

Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die 

Übermittlung von Depotbestätigungen per Telefax 

oder per E-Mail (wobei das elektronische Format 

in der Einberufung näher bestimmt werden kann) 

vorsehen. 

 § 25  

Gerichtsstand (NEU) 

 

Für sämtliche Streitigkeiten zwischen Aktionären, 

Berechtigten und/oder Verpflichteten von 

Finanzinstrumenten, die sich auf Aktien der 

Gesellschaft beziehen, einerseits, sowie der 

Gesellschaft oder deren Organen andererseits, 

besteht ein ausschließlicher Gerichtsstand am 

Sitz der Gesellschaft, soweit dem nicht 

zwingendes österreichisches Recht 

(insbesondere Zuständigkeitsvorschriften) 

entgegensteht. 

 


